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RICHTLINIE 2002/59/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS
UND DES RATES

vom 27. Juni 2002

iiber die Einrichtung eines gemeinschaftlichen Uberwachungs- und
Informationssystems fiir den Schiffsverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 93/7S/EWG des Rates

Artikel 1
Ziel

Ziel dieser Richtlinie ist es, zur Erhhung der Sicherheit und Leichtig-
keit des Seeverkehrs in der Gemeinschaft ein Uberwachungs- und In-
formationssystem fiir den Schiffsverkehr einzurichten, um die Reakti-
onsfahigkeit der Behorden auf Vorkommnisse, Unfille oder potenziell
gefahrliche Situationen auf See, einschlieSlich von Such- und Rettungs-
aktionen, zu verbessern und zu einer besseren Verhiitung und Auf-
deckung von Verschmutzungen durch Schiffe beizutragen.

Die Mitgliedstaaten iiberwachen und ergreifen alle erforderlichen und
geeigneten Maflnahmen, um sicherzustellen, dass die Kapitine, Betrei-
ber oder Agenten von Schiffen sowie Versender oder Eigentliimer von
gefahrlichen oder umweltschéddlichen Giitern, die an Bord der Schiffe
befordert werden, die Anforderungen dieser Richtlinie erfiillen.

Artikel 2

Geltungsbereich

(1)  Diese Richtlinie gilt fiir Schiffe mit 300 oder mehr BRZ, sofern
nichts anderes angegeben ist.

(2) »Ml1 Diese Richtlinie gilt vorbehaltlich anders lautender Be-
stimmungen nicht fiir «

a) Kriegsschiffe, Flottenhilfsschiffe oder andere einem Mitgliedstaat ge-
horende oder von ihm betriebene Schiffe der offentlichen Verwal-
tung, sofern sie nicht zu kommerziellen Zwecken eingesetzt werden;

b) Fischereifahrzeuge, Traditionsschiffe und Sportboote mit einer Lange

von weniger als 45 Metern;

¢) Bunker auf Schiffen unter 1 000 BRZ und Bordvorrite und Schiffs-
ausrustungen.

Artikel 3

Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

a) M1 ,einschldgige internationale Rechtsakte* folgende Rechtsakte
in ihrer jeweils aktuellen Fassung: <

— ,MARPOL*“ das Internationale Ubereinkommen von 1973 zur
Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe und das da-
zugehorige Protokoll von 1978;
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,SOLAS*“ das Internationale Ubereinkommen zum Schutz des
menschlichen Lebens auf See sowie die dazugehérigen Pro-
tokolle und Anderungen;

das Internationale Schiffsvermessungsiibereinkommen von 1969;

das Internationale Ubereinkommen von 1969 {iber MaBnahmen
auf hoher See bei Olverschmutzungsunfillen sowie das dazuge-
horige Protokoll von 1973 iiber MaBBnahmen auf hoher See bei
Fillen von Verschmutzung durch andere Stoffe als Ol;

,,SAR-Ubereinkommen* das Internationale Ubereinkommen von
1979 iiber den Such- und Rettungsdienst auf See;

LISM-Code* den Internationalen Code fiir Mallnahmen zur Or-
ganisation eines sicheren Schiffsbetriebs;

»~IMDG-Code“ den Internationalen Code fiir die Beforderung
gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen;

,IBC-Code* den Internationalen Code der IMO fiir den Bau und
die Ausriistung von Schiffen, die gefdhrliche Chemikalien als
Massengut befordern;

,,IGC-Code* den Internationalen Code der IMO fiir den Bau und
die Ausriistung von Schiffen, die Fliissiggas als Massengut be-
fordern;

,,BC-Code* die Richtlinien der IMO fiir die sichere Behandlung
von Schiittladungen bei der Beforderung mit Seeschitfen;

,INF-Code*“ den Internationalen Code der IMO fiir die sichere
Beforderung von verpackten bestrahlten Kernbrennstoffen, Plu-
tonium und hochradioaktiven Abfédllen mit Seeschiffen;

,EntschlieBung A.851(20) der IMO*“ die EntschlieBung
A.851(20) der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation ,,All-
gemeine Grundsdtze und Anforderungen filir Schiffsmeldesys-
teme einschlieBlich Richtlinien iiber die Meldung von Ereignis-
sen mit gefdhrlichen Giitern, Schadstoffen und/oder meeresver-
unreinigenden Stoffen®;

EntschlieBung A.917(22) der IMO die EntschlieBung 917(22)
der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation ,,Richtlinien fiir
die Verwendung von AIS an Bord von Schiffen, gedndert durch
die EntschlieBung A.956(23) der IMO;

,Entschliefung A.949(23) der IMO* die Entschliefung 949(23)
der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation ,,Richtlinien iiber
Notliegeplitze fiir auf Hilfe angewiesene Schiffe®;
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— ,.EntschlieBung A.950(23) der IMO* die EntschlieBung 950(23)
der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation ,Hilfeleistungen
auf See“;

— ,,Leitlinien der IMO fiir die faire Behandlung von Seeleuten im
Falle eines Unfalls auf See“: die Leitlinien im Anhang zu der
EntschlieBung LEG.3(91) des Rechtsausschusses der IMO vom
27. April 2006, gebilligt vom Verwaltungsrat der Internationalen
Arbeitsorganisation auf seiner 296. Tagung vom 12.-16. Juni
2006.

b) ,.Betreiber den Reeder oder Verwalter des Schiffes;

c) ,,Agent” jede Person, die dazu befugt oder beauftragt ist, im Namen
des Schiffsbetreibers Informationen zu iibermitteln;

d) ,,Versender” jede Person, durch die oder in deren Namen oder auf
deren Rechnung mit einem Bef6rderer ein Vertrag zur Befoérderung
von Giitern geschlossen wird;

e) ,,Unternehmen ein Unternehmen im Sinne von Kapitel IX Regel 1
Absatz 2 des SOLAS-Ubereinkommens;

f) ,,Schiff jedes seegehende Fahrzeug oder Gerit;
g) ,.gefdhrliche Giiter:
— die im IMDG-Code genannten Giiter,

— die in Kapitel 17 des IBC-Codes genannten gefahrlichen Fliissig-
keiten,

— die in Kapitel 19 des IGC-Codes genannten Fliissiggase,
— die in Anhang B des BC-Codes aufgefiihrten Feststoffe.

Dieser Begriff schliet auch Giiter ein, fiir deren Befoérderung ge-
eignete Voraussetzungen gemil Absatz 1.1.3 des IBC-Codes oder
Absatz 1.1.6 des IGC-Codes vorgeschrieben sind,

h) ,,umweltschidliche Giiter*:

— Rohdl und Mineraldlerzeugnisse laut Begriffsbestimmung in An-
hang I des MARPOL-Ubereinkommens,

— fliissige Schadstoffe laut Begriffsbestimmung in Anhang II des
MARPOL-Ubereinkommens,

— Schadstoffe laut Begriffsbestimmung in Anhang III des
MARPOL-Ubereinkommens;

i) ,,.Beforderungseinheit® einen Lastkraftwagen, einen Eisenbahngiiter-
waggon, einen Frachtcontainer, einen Tanklastkraftwagen, einen Ei-
senbahnwaggon oder einen beweglichen Tank;
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)

k)

)

»Adresse Namen und Kommunikationsverbindungen, unter denen
im Bedarfsfall mit dem Betreiber, dem Agenten, der Hafenbehorde,
der zustiandigen Behdrde oder jeder anderen bevollméchtigten Person
oder Stelle, die im Einzelnen iiber die Ladung des Schiffes unter-
richtet ist, Kontakt aufgenommen werden kann;

»zustindige Behorden die Behorden und Organisationen, die von
den Mitgliedstaaten benannt worden sind, um Aufgaben im Rahmen
dieser Richtlinie wahrzunehmen;

,Hafenbehorde® die zustindige Behorde oder Stelle, die von den
Mitgliedstaaten fiir jeden Hafen zur Entgegennahme und Weitergabe
von gemil dieser Richtlinie gemeldeten Informationen benannt wor-
den ist;

m) ,,Notliegeplatz“ einen Hafen, den Teil eines Hafens, einen anderen

n)

]
=

~

p

=

q

s)

geschiitzten Liege- oder Ankerplatz oder jeden anderen geschiitzten
Bereich, der von einem Mitgliedstaat fiir den Aufenthalt von sich in
Seenot befindenden Schiffen bestimmt wurde;

,Kiistenstation* eine der folgenden von den Mitgliedstaaten gemif
dieser Richtlinie benannten Einrichtungen: einen Schiffsverkehrs-
dienst, eine Einrichtung an Land, die fiir ein von der IMO geneh-
migtes verbindliches Schiffsmeldesystem zustdndig ist, oder eine mit
der Koordinierung von Such- und Rettungseinsidtzen oder der Be-
kdmpfung von Meeresverschmutzung beauftragte Stelle;

»Schiffsverkehrsdienst (VTS)“ einen Dienst, durch den die Sicherheit
und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs erhoht und die Umwelt ge-
schiitzt werden soll, der zur Interaktion mit dem Verkehr imstande
ist und auf die Verkehrssituation im VTS-Gebiet reagieren kann;

»System der Schiffswegefithrung® ein System mit einer oder mehre-
ren Routen oder WegefiihrungsmaBBnahmen zur Verringerung der
Unfallgefahr; es umfasst Verkehrstrennungsgebiete, Zwei-Wege-
Routen, empfohlene Strecken, zu meidende Gebiete, Kiistenverkehrs-
zonen, Umleitungsrouten, Gebiete, in denen Vorsicht geboten ist,
und Tiefwasserrouten;

,,Iraditionsschiffe” alle Arten von historischen Schiffen und ihre
Nachbauten einschlieBlich jener, mit denen traditionelle Fertigkeiten
und Seemannschaft unterstiitzt und gefordert werden sollen, die ins-
gesamt lebende Kulturdenkmale bilden und die nach traditionellen
Grundsitzen der Seemannschaft und Technik betrieben werden;

,Lunfall“ ein Unfall im Sinne des IMO-Codes fiir die Untersuchung
von Unfillen und Vorkommnissen auf See;

HdafeSeaNet“ das gemeinschaftliche System fiir den Seeverkehrs-
informationsaustausch, das von der Kommission in Zusammenarbeit
mit den Mitgliedstaaten zur Gewéhrleistung der Durchfiihrung der
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft entwickelt wurde;
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t) ,, Linienverkehr eine Abfolge von Schifffahrten, durch die dieselben
beiden oder mehr Hifen miteinander verbunden werden, und zwar
entweder nach einem verdffentlichten Fahrplan oder so regelmiBig
oder hdufig, dass eine systematische Abfolge erkennbar ist;

u) ,,Fischereifahrzeug® jedes Schiff, das entsprechend ausgeriistet ist,
um lebende aquatische Ressourcen kommerziell zu nutzen;

v) ,,auf Hilfe angewiesenes Schiff* unbeschadet des SAR-Ubereinkom-
mens hinsichtlich der Rettung von Personen ein Schiff in einer Lage,
die zum Verlust des Schiffs oder zu einer Gefahr fiir die Umwelt
oder die Schifffahrt fiihren konnte;

w) ,,LRIT* ein System zur Fernidentifizierung und -verfolgung von
Schiffen gemiB Kapitel V Regel 19-1 des SOLAS-Ubereinkom-
mens.

TITEL I
MELDUNG UND UBERWACHUNG VON SCHIFFEN

Artikel 4

Anmeldung vor dem Einlaufen in Hifen der Mitgliedstaaten

(1)  Der Betreiber, Agent oder Kapitdn eines Schiffes, dessen Bestim-
mungshafen ein Hafen eines Mitgliedstaats ist, ibermittelt der Hafenbe-
horde die Informationen geméfl Anhang I Nummer 1

a) mindestens vierundzwanzig Stunden im Voraus,

b) spétestens zu dem Zeitpunkt, zu dem das Schiff aus dem vorigen
Hafen auslduft, sofern die Reisezeit weniger als vierundzwanzig
Stunden betrédgt, oder

¢) wenn der Anlaufhafen nicht bekannt ist oder sich wéihrend der Reise
andert, sobald diese Information vorliegt.

(2) Von einem Hafen auBlerhalb der Gemeinschaft kommende
Schiffe, deren Bestimmungshafen ein Hafen eines Mitgliedstaats der
Gemeinschaft ist und die gefahrliche oder umweltschidliche Giiter be-
fordern, miissen den Meldepflichten nach Artikel 13 nachkommen.

Artikel 5

Uberwachung von Schiffen, die in das Gebiet von verbindlichen
Schiffsmeldesystemen einlaufen

(1)  Der betreffende Mitgliedstaat iiberwacht und ergreift alle erfor-
derlichen und geeigneten MaBnahmen, um sicherzustellen, dass alle
Schiffe bei der Einfahrt in das Gebiet eines verbindlichen Schiffsmelde-
systems, das von der IMO gemill Kapitel V Regel 11 des
SOLAS-Ubereinkommens angenommen und von einem oder mehreren
Staaten, von denen mindestens einer ein Mitgliedstaat ist, geméf den
einschliagigen Richtlinien und Kriterien der IMO betrieben wird, dieses
System bei der Meldung der erforderlichen Informationen unbeschadet
der von einem Mitgliedstaat geméf der EntschlieBung A.851(20) der
IMO geforderten weiteren Informationen befolgen.
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(2) Legt ein Mitgliedstaat der IMO ein neues verbindliches Schiffs-
meldesystem zur Annahme oder einen Vorschlag zur Anderung eines
bestehenden Meldesystems vor, so nimmt er mindestens die in Anhang I
Nummer 4 aufgefiihrten Informationen in seinen Vorschlag auf.

Artikel 6

Verwendung automatischer Identifizierungssysteme

(1)  Jedes Schiff, das einen Hafen eines Mitgliedstaats anlduft, muss
entsprechend dem in Anhang II Abschnitt I aufgefiihrten Zeitplan mit
einem AIS-System ausgertistet sein, das den durch die IMO entwickel-
ten Leistungsnormen entspricht.

(2) Mit einem AIS ausgeriistete Schiffe halten dieses fortwahrend in
Betrieb, es sei denn, dass internationale Vereinbarungen, Bestimmungen
oder Normen den Schutz von Navigationsdaten vorsehen.

Artikel 6a

Verwendung automatischer Identifizierungssysteme (AIS) durch
Fischereifahrzeuge

Jedes Fischereifahrzeug mit einer Gesamtlidnge von mehr als 15 Metern,
das unter der Flagge eines Mitgliedstaats fahrt und in der Gemeinschaft
registriert ist oder in den inneren Gewissern oder dem Kiistenmeer eines
Mitgliedstaats betrieben wird oder seine Fiange im Hafen eines Mitglied-
staats anlandet, wird entsprechend dem in Anhang II Teil 1 Nummer 3
aufgefiihrten Zeitplan mit einem AIS-System (Klasse A) ausgeriistet, das
den Leistungsnormen der IMO entspricht.

Mit AIS ausgeriistete Fischereifahrzeuge halten dieses fortwahrend be-
triebsbereit. Unter auBergewdhnlichen Umstédnden kann das AIS abge-
schaltet werden, wenn der Kapitén dies im Interesse der Sicherheit oder
des Schutzes seines Schiffes fiir erforderlich hélt.

Artikel 6b

Einsatz von Systemen der Fernidentifizierung und -verfolgung von
Schiffen (LRIT)

(1)  Schiffe, fiir die Kapitel V Regel 19-1 des SOLAS-Ubereinkom-
mens sowie die Leistungskriterien und funktionalen Anforderungen der
IMO gelten und die einen Hafen eines Mitgliedstaats anlaufen, fithren
LRIT-Ausriistung mit, die der vorliegenden Verordnung entspricht.

Die Mitgliedstaaten und die Kommission arbeiten zusammen, um die
Anforderungen an die Ausriistung zur Ubertragung von LRIT-Daten an
Bord von Schiffen festzulegen, die Gewésser in Reichweite von festen
AIS-Stationen der Mitgliedstaaten befahren, und legen der IMO geeig-
nete Maflnahmen vor.

(2) Die Kommission und die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um
ein europdisches LRIT-Datenzentrum zu errichten, das mit der Verarbei-
tung der Fernidentifizierungs- und Verfolgungsinformationen beauftragt
wird.
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Artikel 7
Nutzung der Schiffswegefiihrung

(1) Die Mitgliedstaaten iiberwachen und ergreifen alle erforderlichen
und geeigneten Mallnahmen, um sicherzustellen, dass alle Schiffe bei
der Einfahrt in das Gebiet mit einem als verbindlich vorgeschriebenen
System der Schiffswegefithrung, das von der IMO gemill Kapitel V
Regel 10 des SOLAS-Ubereinkommens angenommen und von einem
oder mehreren Staaten, von denen mindestens einer ein Mitgliedstaat ist,
betrieben wird, dieses System gemédl den einschldgigen Richtlinien und
Kriterien der IMO nutzen.

(2) Beim Einsatz eines von der IMO nicht angenommenen Systems
der Schiffswegefiihrung unter ihrer Verantwortung beriicksichtigen die
Mitgliedstaaten so weit wie moglich die Richtlinien und Kriterien der
IMO und verdffentlichen alle erforderlichen Informationen fiir die si-
chere und wirksame Nutzung der Schiffswegefiihrung.

Artikel 8

Uberwachung der Beachtung der Schiffsverkehrsdienste durch die
Schiffe

Die Mitgliedstaaten iiberwachen und ergreifen alle erforderlichen und
geeigneten MafBnahmen, um sicherzustellen, dass

a) Schiffe bei der Einfahrt in das Anwendungsgebiet eines
VTS-Dienstes, der von einem oder mehreren Staaten, von denen
mindestens einer ein Mitgliedstaat ist, in ihrem Kiistenmeer auf der
Grundlage der Richtlinien der IMO betriecben wird, diesen
VTS-Dienst benutzen und die Regeln des VTS-Dienstes einhalten;

b) Schiffe, die unter der Flagge eines Mitgliedstaats fahren oder deren
Bestimmungshafen ein Hafen eines Mitgliedstaats ist, bei der Ein-
fahrt in das Anwendungsgebiet eines auf den Richtlinien der IMO
basierenden VTS-Dienstes auBerhalb des Kiistenmeeres eines Mit-
gliedstaats die Regeln dieses VTS-Dienstes einhalten;

¢) Schiffe, die unter der Flagge eines Drittstaats fahren und deren Be-
stimmungshafen kein Hafen eines Mitgliedstaats ist, bei der Einfahrt
in ein VTS-Gebiet auflerhalb des Kiistenmeeres eines Mitgliedstaats
die Regeln dieses VTS-Dienstes so weit wie moglich einhalten. Die
Mitgliedstaaten sollten dem betreffenden Flaggenstaat offensichtliche
schwerwiegende Verstofe gegen diese Regeln in einem VTS-Gebiet
melden.

Artikel 9

Infrastrukturen fiir Schiffsmeldesysteme, System der
Schiffswegefithrung und Schiffsverkehrsdienste

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen alle erforderlichen und geeigneten
Mafnahmen, um schrittweise nach einem mit dem Zeitplan in Anhang
IT Abschnitt T in Einklang stehenden Zeitrahmen geeignete Ausriistun-
gen und Anlagen an Land fiir den Empfang und die Nutzung der
AlS-Informationen unter Beriicksichtigung der erforderlichen Reich-
weite fiir die Ubermittlung der Meldungen zu beschaffen.
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(2) Der Prozess des Aufbaus aller Ausriistungen und Anlagen an
Land, die fiir die Durchfiihrung dieser Richtlinie erforderlich sind, ist
bis Ende 2007 abzuschlieBen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
die geeignete Ausriistung flir die Weiteriibermittlung der Informationen
an die nationalen Systeme der Mitgliedstaaten und ihren Austausch
zwischen diesen Systemen spdtestens ein Jahr danach betriebsbereit ist.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die mit der Uberwachung
der Befolgung der VTS-Dienste und der Systeme der Schiffswegefiih-
rung beauftragten Kiistenstationen iiber geniigend und angemessen qua-
lifiziertes Personal, geeignete Kommunikationsmittel und Einrichtungen
zur Uberwachung von Schiffen verfiigen und gemiB den einschligigen
Richtlinien der IMO arbeiten.

Artikel 10
Schiffsdatenschreiber-Systeme

(1) Die Mitgliedstaaten tiberwachen und ergreifen alle erforderlichen
und geeigneten Maflnahmen, um sicherzustellen, dass Schiffe, die einen
Hafen eines Mitgliedstaats anlaufen, ein Schiffsdatenschreiber-(VDR)-Sys-
tem entsprechend den in Anhang IT Abschnitt II enthaltenen Bestimmungen
mitfiihren. Die gegebenenfalls gemdl3 Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d) der
Richtlinie 1999/35/EG des Rates vom 29. April 1999 iiber ein System ver-
bindlicher Uberpriifungen im Hinblick auf den sicheren Betrieb von Ro-Ro-
Fahrgastschiffen und Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen im Lini-
enverkehr (') zugelassenen Ausnahmen fiir Ro-Ro-Fahrgastschiffe und
Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge verlieren ihre Giiltigkeit am 5.
August 2002.

(2) Die mit einem VDR-System aufgezeichneten Daten werden im
Falle einer Untersuchung nach einem Unfall in Gewéssern, in denen ein
Mitgliedstaat Hoheitsbefugnisse hat, dem betroffenen Mitgliedstaat zur
Verfligung gestellt. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass diese Daten
bei der Untersuchung genutzt und ordnungsgeméil analysiert werden.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Ergebnisse der Untersuchung
so bald wie moglich nach deren Abschluss verdffentlicht werden.

TITEL I

MELDUNG VON GEFAHRLICHEN ODER UMWELTSCHADLICHEN
GUTERN AN BORD VON SCHIFFEN (GEFAHRGUT)

Artikel 12

Fiir die Beforderung von gefihrlichen Giitern erforderliche
Informationen

(1)  Gefahrliche oder umweltschidliche Giiter konnen in einem Hafen
eines Mitgliedstaats nur dann zur Beforderung angeliefert oder an Bord
eines Schiffes — unabhdngig von dessen GroBle — verladen werden,
wenn der Kapitdn oder der Betreiber vor der Verladung der Giiter an
Bord eine Erkldrung erhalten hat, in der die folgenden Informationen
enthalten sind:

a) die in Anhang I Nummer 2 genannten Informationen;

() ABL L 138 vom 1.6.1999, S. 1.
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b) fiir die in Anhang I des MARPOL-Ubereinkommens genannten Stoffe
das Sicherheitsdatenblatt, in dem die physikalisch-chemischen Merk-
male der Erzeugnisse, einschlieBlich gegebenenfalls der Viskositit in
¢St bei 50 °C und der Dichte bei 15 °C, aufgefiihrt sind, sowie die
anderen Angaben, die gemid der IMO-Entschliefung MSC.286(86)
auf dem Sicherheitsdatenblatt aufgefiihrt werden;

¢) die Notrufdaten des Versenders oder jeder anderen Person oder Ein-
richtung, die im Besitz von Informationen iiber die
physikalisch-chemischen Merkmale der Erzeugnisse und iiber die
im Notfall zu ergreifenden Maflnahmen ist.

(2) Die von einem Hafen auflerhalb der Gemeinschaft kommenden
Schiffe, die einen Hafen eines Mitgliedstaats anlaufen und die geféhr-
liche oder umweltschidliche Giiter beférdern, sind im Besitz einer vom
Versender erstellten Erklarung mit den gemdB3 Absatz 1 Buchstaben a, b
und c erforderlichen Informationen.

(3) Der Versender ist verpflichtet und verantwortlich, dem Kapitén
oder dem Betreiber die genannte Erkldrung zu liefern und dafiir zu
sorgen, dass die zur Beforderung bereitgestellte Ladung tatsiachlich der-
jenigen entspricht, die gemél Absatz 1 deklariert wurde.

Artikel 13

Meldung von an Bord beforderten gefidhrlichen oder
umweltschidlichen Giitern

(1)  Der Betreiber, der Agent oder der Kapitdn eines gefahrliche oder
umweltschidliche Giiter beférdernden Schiffes ilibermittelt unabhédngig
von der GroBe des Schiffes beim Verlassen eines Hafens eines Mit-
gliedstaats spétestens zum Zeitpunkt des Auslaufens der durch diesen
Mitgliedstaat benannten zustindigen Behdrde die in Anhang I Nummer
3 aufgefiihrten Informationen.

(2)  Der Betreiber, der Agent oder der Kapitdn eines gefahrliche oder
umweltschédliche Giiter beférdernden Schiffes, das von einem aufBer-
halb der Gemeinschaft gelegenen Hafen kommt und einen Hafen eines
Mitgliedstaats anlduft oder in den Hoheitsgewédssern eines Mitgliedstaats
ankern muss, iibermittelt unabhingig von der Grofle des Schiffes die in
Anhang I Nummer 3 aufgefiihrten Informationen der zustindigen Be-
horde des Mitgliedstaates, in dem der erste Bestimmungshafen oder
Ankerplatz liegt, und zwar spétestens beim Verlassen des Verladehafens
oder sobald der Bestimmungshafen oder der Ankerplatz bekannt ist,
falls diese Angaben bei der Abfahrt nicht verfligbar sind.

(3) Die Mitgliedstaaten kdnnen ein Verfahren einrichten, nach dem
der Betreiber, der Agent oder der Kapitén eines durch die Absdtze 1 und
2 erfassten Schiffes der Hafenbehorde des in der Gemeinschaft gelege-
nen Abfahrts- bzw. Bestimmungshafens die in Anhang I Nummer 3
aufgefiihrten Informationen iibermitteln kann.

Dieses Verfahren muss der zustindigen Behdrde im Bedarfsfall jederzeit
den Zugang zu den in Anhang I Nummer 3 aufgefiihrten Informationen
garantieren. Zu diesem Zweck bewahrt die betroffene Hafenbehorde die
in Anhang I Nummer 3 aufgefiihrten Informationen ausreichend lange
auf, um diese bei einem Vorkommnis oder Unfall auf See nutzen zu
konnen. Die Hafenbehdrde ergreift die erforderlichen Maflnahmen, um
die genannten Informationen der zustindigen Behdrde auf deren An-
frage 24 Stunden am Tag unverziiglich auf elektronischem Wege iiber-
mitteln zu koénnen.
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(4)  Der Betreiber, der Agent oder der Kapitéin des Schiffes iibermit-
telt der Hafenbehorde oder der zustdndigen Behorde die in Anhang I
Nummer 3 aufgefiihrten Ladungsinformationen.

Diese Informationen sind — soweit durchfiihrbar — auf elektronischem
Wege zu iibermitteln. Bei dem elektronischen Datenaustausch sind die
Syntax und die Verfahren gemdB3 Anhang III anzuwenden.

Artikel 14

Elektronischer Datenaustausch unter den Mitgliedstaaten

Die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um die Verkniipfung und Inter-
operabilitit der zur Verarbeitung der in Anhang I aufgefiihrten Informa-
tionen genutzten nationalen Systeme sicherzustellen.

Die zur Anwendung des Absatzes 1 eingerichteten Kommunikations-
systeme miissen folgende Merkmale aufweisen:

a) Der Datenaustausch muss auf elektronischem Wege erfolgen und den
Empfang sowie die Verarbeitung von gemil Artikel 13 iibermittelten
Nachrichten gestatten;

b) das System muss die Ubermittlung von Informationen 24 Stunden
am Tag ermoglichen;

¢) ist es aus Griinden der Sicherheit des Seeverkehrs, zur Gefahren-
abwehr oder zum Schutz der Meeresumwelt erforderlich, sind die
Mitgliedstaaten in der Lage, auf Anfrage der zustindigen nationalen
und ortlichen Behorde eines anderen Mitgliedstaats unverziiglich im
Wege von SafeSeaNet die Informationen iiber das Schiff und die an
Bord befindlichen gefdhrlichen oder umweltschddlichen Giiter zu
iibermitteln.

Artikel 15

Ausnahmen

(1) Die Mitgliedstaaten konnen Liniendienste zwischen Hifen in ih-
rem Hoheitsgebiet von den Anforderungen der Artikel 4 und 13 aus-
nehmen, wenn folgende Bedingungen erfiillt sind:

a) Das die Liniendienste betreibende Unternehmen erstellt und aktuali-
siert laufend eine Liste der betreffenden Schiffe und tibermittelt diese
an die zustidndige Behorde.

b) Fiir jede Fahrt werden die in Anhang I Nummer 1 oder gegebenen-
falls Anhang I Nummer 3 aufgefiihrten Informationen der zusténdi-
gen Behorde auf Anfrage zur Verfiigung gestellt. Das Unternehmen
richtet ein internes System ein, das es 24 Stunden am Tag gestattet,
die genannten Informationen in elektronischer Form gemifBl Artikel 4
Absatz 1 oder gegebenenfalls Artikel 13 Absatz 4 der zustindigen
Behorde auf Anfrage unverziiglich zu libermitteln.

¢) Jede Abweichung von drei oder mehr Stunden von der voraussicht-
lichen Zeit der Ankunft im Bestimmungshafen oder an der Lotsen-
station wird dem Bestimmungshafen oder der zustdndigen Behorde
gemil Artikel 4 oder gegebenenfalls Artikel 13 gemeldet.

d) Ausnahmen werden nur einzelnen Schiffen fiir einen bestimmten
Verkehrsdienst gewihrt.
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Ein Verkehrsdienst gilt nur dann als Liniendienst, wenn er mindestens
einen Monat lang betrieben werden soll.

Ausnahmen von den Anforderungen der Artikel 4 und 13 sind auf
Fahrten von bis zu 12 Stunden planméBiger Dauer beschrénkt.

(2)  Wird ein internationaler Liniendienst zwischen zwei oder mehre-
ren Staaten, von denen mindestens einer ein Mitgliedstaat ist, betrieben,
so kann jeder der beteiligten Mitgliedstaaten die anderen Mitgliedstaaten
darum ersuchen, eine Ausnahmegenehmigung fiir diesen Liniendienst zu
erteilen. Alle beteiligten Mitgliedstaaten, einschlieBlich der betroffenen
Kiistenstaaten, arbeiten bei der Erteilung einer Ausnahmegenehmigung
fiir den betreffenden Liniendienst nach Maflgabe der Bedingungen des
Absatzes 1 zusammen.

(3) Die Mitgliedstaaten vergewissern sich regelmifig, dass die in den
Absitzen 1 und 2 vorgesehenen Bedingungen erfiillt sind. Sobald min-
destens eine dieser Bedingungen nicht mehr erfiillt wird, entziehen die
Mitgliedstaaten dem betreffenden Unternehmen sofort die Ausnahme-
genehmigung.

(4) Die Mitgliedstaaten iibermitteln der Kommission eine Aufstellung
der Unternehmen und Schiffe, denen in Anwendung dieses Artikels
Ausnahmegenehmigungen erteilt wurden, sowie jede Aktualisierung die-
ser Aufstellung.

TITEL III

UBERWACHUNG VON RISIKOSCHIFFEN UND MARBNAHMEN BEI
VORKOMMNISSEN UND UNFALLEN AUF SEE

Artikel 16

Ubermittlung von Informationen iiber bestimmte Schiffe

(1)  Schiffe, die den nachfolgend aufgefiihrten Kriterien entsprechen,
werden als ein potenzielles Risiko fiir die Seeschifffahrt oder eine Be-
drohung fiir die Seeverkehrssicherheit, die Sicherheit von Personen oder
die Umwelt betrachtet:

a) Schiffe, die wihrend ihrer Reise

— an Vorkommnissen oder Unfdllen auf See gemaB Artikel 17 be-
teiligt waren oder

— die durch diese Richtlinie vorgeschriebenen Mitteilungs- und
Meldepflichten verletzt haben oder

— die geltenden Regeln von unter der Verantwortung eines Mit-
gliedstaats eingerichteten Systemen der Schiffswegefithrung und
VTS-Diensten verletzt haben;

b) Schiffe, denen nachgewiesen werden kann oder gegen die der Ver-
dacht besteht, dass sie in Gewdssern, in denen ein Mitgliedstaat
Hoheitsbefugnisse ausiibt, absichtlich Ol abgelassen oder andere
VerstoBe gegen das MARPOL-Ubereinkommen begangen haben;

¢) Schiffe, denen der Zugang zu Hifen der Mitgliedstaaten der Gemein-
schaft verweigert wurde oder iiber die durch einen Mitgliedstaat ein
Bericht oder eine Meldung geméll Anhang I Nummer 1 der Richt-
linie 95/21/EG des Rates vom 19. Juni 1995 iiber die Kontrolle von
Schiffen durch den Hafenstaat (!) erstattet wurde;

(") ABL. L 157 vom 7.7.1995, S. 1. Zuletzt geéndert durch die Richtlinie

2001/106/EG des Europdischen Parlaments und des Rates (ABL. L 19 vom
22.1.2002, S. 17).
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d) Schiffe, die keine Versicherungsbescheinigungen oder Sicherheits-
leistungen gemél dem Gemeinschaftsrecht und internationalen Vor-
schriften gemeldet haben oder keine besitzen;

e) Schiffe, die von den Lotsen oder den Hafenbehdrden wegen offen-
sichtlicher Anomalien gemeldet wurden, die die Navigationssicher-
heit oder die Umwelt gefdhrden konnen.

(2) Kiistenstationen, die sachdienliche Informationen iiber in Absatz
1 aufgefiihrte Schiffe besitzen, iibermitteln diese an die betroffenen
Kiistenstationen in anderen an der vorgesehenen Reiseroute des Schiffes
gelegenen Mitgliedstaaten.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die an sie nach Absatz 2
ibermittelten Informationen den entsprechenden Hafenbehdrden und/
oder einer anderen vom Mitgliedstaat benannten Behdrde iibermittelt
werden. Unbeschadet jeder Verpflichtung beziiglich der Hafenstaatkon-
trolle fithren die Mitgliedstaaten im Rahmen der zur Verfiigung stehen-
den Personalkapazititen auf eigene Initiative oder auf Antrag eines
anderen Mitgliedstaats geeignete Inspektionen oder Uberpriifungen in
ihren Héfen durch. Sie unterrichten alle betroffenen Mitgliedstaaten
von den Ergebnissen der von ihnen ergriffenen Mallnahmen.

Artikel 17

Meldung von Vorkommnissen und Unfillen auf See

(1)  Unbeschadet des internationalen Rechts {iberwachen und ergrei-
fen die Mitgliedstaaten zur Verhinderung oder Verringerung von bedeu-
tenden Risiken fiir die Seeverkehrssicherheit, die Sicherheit von Per-
sonen oder die Umwelt alle angemessenen Maflnahmen, um sicher-
zustellen, dass der Kapitidn eines innerhalb ihrer Such- und Rettungs-
zone/ausschlieBlichen Wirtschaftszone oder eines dquivalenten Gebiets
fahrenden Schiffes der fiir das betreffende geografische Gebiet zustéin-
digen Kiistenstation folgende Vorfille sofort meldet:

a) alle Vorkommnisse oder Unfille, die die Sicherheit des Schiffes
gefahrden, wie Kollision, Auflaufen, Havarie, Ausfille oder Pannen,
Uberflutung oder Verrutschen der Ladung, alle Defekte des Rumpfes
oder das Versagen von Verbinden;

b) alle Vorkommnisse oder Unfille, die die Sicherheit der Schifffahrt
beeintrachtigen konnen, wie Ausfille der Mandvrierfahigkeit oder
Fahrtiichtigkeit des Schiffes, alle Mangel an den Antriebssystemen
oder den Steueranlagen, den Stromerzeugungsanlagen, den
Navigations- und den Kommunikationsgerdten;

¢) jede Situation, die zu einer Verschmutzung der Gewisser oder der
Kiistenzone eines Mitgliedstaats fiihren konnte, wie das Einleiten
oder die Gefahr des Einleitens von umweltschddlichen Erzeugnissen
in die See;

d) alle auf See treibende Schlamme von umweltschiadlichen Stoffen,
Container oder Stiickgiiter, die beobachtet werden.



02002L.0059 — DE — 18.05.2025 — 005.001 — 14

(2) Die gemdl Absatz 1 ilibermittelte Meldung muss mindestens die
Identitdt des Schiffes, seine Position, den Abfahrthafen, den Bestim-
mungshafen und die Adresse enthalten, unter der Informationen iber
die an Bord befindlichen geféhrlichen und umweltschidlichen Giiter
erhéltlich sind, wie auch die Anzahl von Personen an Bord, die Einzel-
heiten des Ereignisses und alle einschldgigen in der EntschlieBung
A.851(20) der IMO genannten Informationen.

Artikel 18

Mafinahmen im Falle aullergewohnlich schlechter
Wetterbedingungen

(1)  Sind die von den Mitgliedstaaten benannten zustindigen Behor-
den wegen auBergewdhnlich schlechter See oder Wetterbedingungen der
Auffassung, dass ein erhebliches Verschmutzungsrisiko fiir ihr See- oder
Kiistengebiet oder fiir das See- oder Kiistengebiet anderer Staaten oder
Gefahr fiir Menschenleben besteht,

a) sollten sie soweit moglich den Kapitidn eines Schiffes, das sich in
dem betreffenden Hafengebiet befindet und in den Hafen einlaufen
oder aus ihm auslaufen will, umfassend tiber die See und Wetterbe-
dingungen sowie gegebenenfalls und soweit moglich iiber die Ge-
fahren informieren, die sich daraus fiir sein Schiff, die Ladung, die
Besatzung und die Fahrgéste ergeben konnen;

b) konnen sie unbeschadet der Pflicht, Schiffen in Seenot beizustehen,
gemil Artikel 20 sonstige geeignete MafBinahmen jeglicher Art er-
greifen, die auch eine Empfehlung oder ein Verbot entweder fiir ein
bestimmtes Schiff oder fiir alle Schiffe umfassen konnen, in den
Hafen in den betroffenen Gebieten einzulaufen oder aus ihm aus-
zulaufen, bis festgestellt wird, dass keine Gefahr mehr fiir Menschen
und/oder die Umwelt besteht;

c) ergreifen sie geeignete MaBnahmen, um das Bunkern auf See in
ihren Hoheitsgewéssern soweit wie moglich zu beschrinken oder
notigenfalls zu verbieten.

(2) Der Kapitin unterrichtet das Unternehmen von den geeigneten
Mafnahmen oder Empfehlungen gemiB Absatz 1. Die Maflnahmen
oder Empfehlungen prijudizieren jedoch nicht die Entscheidung, die
der Kapitdin nach seinem fachlichen Urteil nach Maligabe des
SOLAS-Ubereinkommens trifft. Entspricht die Entscheidung des Kapi-
tdns nicht den MaBnahmen gemél Absatz 1, so muss dieser seine Ent-
scheidung gegeniiber den zustindigen Behorden begriinden.

(3) Die geeigneten MaBinahmen oder Empfehlungen nach Absatz 1
stlitzen sich auf den Seewetterbericht eines qualifizierten, von dem Mit-
gliedstaat anerkannten Wetterdienstes.

Artikel 18a

MafBnahmen im Falle eisgangbedingter Risiken

(1)  Sind die zustdndigen Behorden wegen des Eisgangs der Auffas-
sung, dass eine erhebliche Gefahr fiir Menschenleben auf See oder fiir
den Schutz ihres See- oder Kiistengebiets oder fiir das See- oder Kiis-
tengebiet anderer Staaten besteht,

a) Ubermitteln sie den Kapiténen der Schiffe, die sich in ihrem Zustén-
digkeitsbereich befinden oder in einen ihrer Héfen einlaufen oder aus
einem solchen auslaufen wollen, sachdienliche Informationen iiber
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den Eisgang, die empfohlenen Strecken und die Eisbrecherdienste in
ihrem Zustindigkeitsbereich;

b) konnen sie unbeschadet der Pflicht zur Hilfeleistung fiir auf Hilfe
angewiesene Schiffe und unbeschadet anderer Verpflichtungen, die
sich aus den einschldgigen internationalen Vorschriften ergeben, ver-
langen, dass die Schiffe, die sich in den betroffenen Gebieten befin-
den und in einen Hafen oder Vorhafen einlaufen oder aus ihm aus-
laufen oder einen Liegeplatz verlassen wollen, anhand von Belegen
nachweisen konnen, dass sie die Anforderungen an die Widerstands-
fahigkeit und Leistung erfiillen, die den Eisverhdltnissen in dem
betroffenen Gebiet entsprechen.

(2) Die gemiB Absatz 1 getroffenen MaBnahmen stiitzen sich hin-
sichtlich der den Eisgang betreffenden Daten auf die Eis- und Wetterbe-
richte eines qualifizierten, von dem Mitgliedstaat anerkannten Wetter-
dienstes.

Artikel 19

Mafinahmen bei Vorkommnissen oder Unfillen auf See

(1) Im Falle von Vorkommnissen oder Unfillen auf See, wie in
Artikel 17 aufgefiihrt, ergreifen die Mitgliedstaaten, soweit erforderlich,
alle geeigneten MaBinahmen im Einklang mit dem internationalen Recht,
um die Seeverkehrssicherheit, die Sicherheit von Personen oder den
Schutz der Meeres- und Kiistenumwelt zu gewihrleisten.

In Anhang IV ist die nicht abschlieBende Liste von MaBnahmen auf-
gefiihrt, die die Mitgliedstaaten in Anwendung dieses Artikels ergreifen
konnen.

(2)  Der Betreiber, der Kapitidn des Schiffes und der Eigentlimer der
an Bord befindlichen gefdhrlichen oder umweltschéddlichen Giiter miis-
sen im Einklang mit den nationalen und internationalen Rechtsvorschrif-
ten mit den zustindigen einzelstaatlichen Behdrden auf Aufforderung
uneingeschrinkt zusammenarbeiten, um die Folgen eines Vorkommnis-
ses oder Unfalls auf See moglichst gering zu halten.

Zu diesem Zweck iibermitteln sie den zustdndigen einzelstaatlichen Be-
horden auf deren Aufforderung die in Artikel 12 genannten Informatio-
nen.

(3) Der Kapitin eines Schiffes, fir das die Bestimmungen des
ISM-Codes gelten, informiert nach MaB3gabe dieses Codes das Unter-
nehmen iiber alle in Artikel 17 Absatz 1 genannten Vorkommnisse oder
Unfille auf See. Das Unternehmen tritt, sobald es Kenntnis von einer
solchen Sachlage erhilt, mit der zustdndigen Kiistenstation in Kontakt
und stellt sich ihr, falls erforderlich, zur Verfligung.

(4) GemiB ihrem innerstaatlichen Recht beriicksichtigen die Mit-
gliedstaaten die einschlégigen Leitlinien der IMO iiber die faire Behand-
lung von Seeleuten im Falle eines Unfalls auf See, insbesondere im
Umgang mit dem Kapitdn und der Besatzung eines auf Hilfe angewie-
senen Schiffes, das sich in Gewissern aufhélt, in denen sie Hoheits-
befugnisse ausiiben.
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Artikel 20

Fiir die Aufnahme von auf Hilfe angewiesenen Schiffen zustindige
Behorde

(1) Die Mitgliedstaaten benennen eine oder mehrere zustdndige Be-
horden, die die erforderlichen Fachkenntnisse und zum Zeitpunkt der
RettungsmaBnahmen die Befugnisse besitzen, eigenverantwortlich un-
abhédngige Entscheidungen iliber die Aufnahme von auf Hilfe angewie-
senen Schiffen zu treffen.

(2) Die in Absatz 1 genannte Behorde bzw. Behorden kénnen gege-
benenfalls, insbesondere im Falle einer Bedrohung der Sicherheit des
Seeverkehrs und der Umwelt, eine der in der nicht abschlieBenden Liste
in Anhang IV genannten Maflnahmen ergreifen.

(3) Die in Absatz 1 genannten Behorden treffen sich regelmiBig zum
Austausch ihres Fachwissens und zur Verbesserung der nach diesem
Artikel getroffenen Mafnahmen. Sie konnen jederzeit aufgrund beson-
derer Umstéinde tagen.

Artikel 20a

Pléne fiir die Aufnahme von auf Hilfe angewiesenen Schiffen

(1) Die Mitgliedstaaten erstellen Pline zur Aufnahme von Schiffen,
um Gefahren zu begegnen, die durch auf Hilfe angewiesene Schiffe
entstehen, die sich in Gewéssern authalten, in denen sie Hoheitsbefug-
nisse haben, einschlieBlich gegebenenfalls Gefahren fiir Menschenleben
und die Umwelt. Die in Artikel 20 Absatz 1 genannte Behorde bzw.
Behorden sind beim Entwurf und bei der Durchfithrung der Pléne
beteiligt.

(2) Die in Absatz 1 genannten Pline werden nach Konsultierung der
Beteiligten auf der Grundlage der EntschlieBungen A.949(23) und
A.950(23) der IMO erstellt und enthalten mindestens die folgenden
Angaben:

a) die Identitdt der Behorde bzw. Behorden, die fiir den Eingang und
die Bearbeitung der Warnmeldungen zustindig sind;

b) die Identitit der Behorde, die fiir die Lagebewertung und die Ent-
scheidung iiber die Aufnahme oder Zuriickweisung eines auf Hilfe
angewiesenen Schiffes in einem bestimmten Notliegeplatz zustindig
ist;

¢) Informationen iiber die Kiistenlinie der Mitgliedstaaten und alle As-
pekte, die eine Vorabbewertung und eine rasche Entscheidung iiber
einen Notliegeplatz im Hinblick auf die Aufnahme eines Schiffes
ermoglichen, einschlieBlich einer Beschreibung der okologischen,
wirtschaftlichen und sozialen Faktoren sowie der natiirlichen Gege-
benheiten;

d) die Bewertungsverfahren fiir die Gewéhrung oder Verweigerung des
Zugangs eines auf Hilfe angewiesenen Schiffes zu einem Notlie-
geplatz;

e) die entsprechenden Mittel und Einrichtungen fiir Hilfe, Bergung und
Eingreifen bei Verschmutzung;

f) Verfahren fiir die internationale Koordinierung und Beschlussfas-
sung;

g) die Sicherheitsleistungs- und Haftungsverfahren, die fiir Schiffe, die
in einem Notliegeplatz Aufnahme finden, gelten.

(3) Die Mitgliedstaaten veroffentlichen den Namen und die Kontakt-
adresse der in Artikel 20 Absatz 1 genannten zustindigen Behdrden und
der fiir den Eingang und die Bearbeitung der Warnmeldungen benann-
ten Stellen.
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Die Mitgliedstaaten ilibermitteln den benachbarten Mitgliedstaaten auf
Anfrage sachdienliche Informationen iiber die Pléne.

Bei der Durchfithrung der Verfahren gemd3 den Plénen flir die Auf-
nahme von auf Hilfe angewiesenen Schiffen stellen die Mitgliedstaaten
sicher, dass den an den Einsétzen Beteiligten alle sachdienlichen Infor-
mationen zur Verfligung gestellt werden.

Auf Ersuchen der Mitgliedstaaten sind die Empfanger der Informationen
nach den Unterabsdtzen 2 und 3 durch die Geheimhaltungspflicht
gebunden.

(4) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission bis spatestens
zum 30. November 2010 iiber die aufgrund dieses Artikels erlassenen
Mafnahmen.

Artikel 20b

Entscheidung iiber die Aufnahme von Schiffen

Die in Artikel 20 Absatz 1 genannte Behorde bzw. Behorden treffen
eine Entscheidung tliber die Aufnahme eines Schiffes an einem Notlie-
geplatz nach einer Vorabbewertung der Situation auf der Grundlage der
in Artikel 20a genannten Plidne. Die Behorde oder Behdrden stellen
sicher, dass Schiffen der Zugang zu einem Notliegeplatz gewéhrt wird,
wenn sie eine derartige Aufnahme als beste Losung zum Schutz von
Menschenleben und Umwelt erachten.

Artikel 20c

Sicherheitsleistung und Ausgleichszahlungen

(1) Das Fehlen einer Versicherungsbescheinigung im Sinne von Ar-
tikel 76 der Richtlinie 2009/20/EG des Europdischen Parlaments und
des Rates vom 23. April 2009 iiber die Versicherung von Schiffseigen-
timern fiir Seeforderungen (!) entbindet den Mitgliedstaat nicht von der
in Artikel 20b genannten Pflicht, eine Vorabbewertung durchzufiihren
und eine Entscheidung zu treffen, und stellt fiir sich genommen fiir
einen Mitgliedstaat keinen hinreichenden Grund dar, sich zu weigern,
ein Schiff an einem Notliegeplatz aufzunehmen.

(2)  Unbeschadet des Absatzes 1 kann der Mitgliedstaat, der ein
Schiff an einem Notliegeplatz aufnimmt, von dem Betreiber, Agenten
oder Kapitdn eines Schiffes die Vorlage einer Versicherungsbescheini-
gung gemil Artikel 6 der Richtlinie 2009/20/EG verlangen. Die An-
forderung dieser Bescheinigung darf nicht zu einer Verzogerung bei der
Aufnahme eines auf Hilfe angewiesenen Schiffes fithren.

Artikel 20d

Uberpriifung durch die Kommission

Die Kommission iiberpriift bestehende Ausgleichsmafinahmen innerhalb
der Mitgliedstaaten fiir moglichen wirtschaftlichen Schaden, der einem
Hafen oder einer Stelle als Folge einer nach Artikel 20 Absatz 1 ge-
troffenen Entscheidung entsteht. Auf Grundlage dieser Priifung legt sie
verschiedene Strategieoptionen vor und wertet sie aus. Die Kommission
berichtet dem Europdischen Parlament und dem Rat iiber die Ergebnisse
dieser Priifung bis 31. Dezember 2011.

() ABL L 131 vom 28.5.2009, S. 128.
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Artikel 21

Unterrichtung der Betroffenen

(1)  Erforderlichenfalls gibt die zustindige Kiistenstation des betrof-
fenen Mitgliedstaats alle gemdB Artikel 17 Absatz 1 gemeldeten Vor-
kommnisse oder Unfille in allen betroffenen Sektoren tiber Funk be-
kannt und informiert iiber die Anwesenheit jedes Schiffes, das eine
Bedrohung fiir die Sicherheit der Seeschifffahrt, die Sicherheit von Per-
sonen oder die Umwelt darstellt.

(2) Die zustindigen Behorden, denen gemifl den Artikeln 13 und
17 gemeldete Informationen vorliegen, treffen geeignete Maflnahmen,
um die genannten Informationen jederzeit weitergeben zu konnen,
wenn die zustdndige Behorde eines anderen Mitgliedstaats aus Sicher-
heitsgriinden darum ersucht.

(3) Ein Mitgliedstaat, dessen zustindige Behdrden gemédl dieser
Richtlinie oder auf andere Weise von Umstinden unterrichtet werden,
die fiir einen anderen Mitgliedstaat eine Gefdhrdung bestimmter Schiff-
fahrtsgebiete und Kiistenzonen verursachen oder vergréBern konnten,
trifft geeignete Mafinahmen, um jeden betroffenen Mitgliedstaat bald-
moglichst dariiber in Kenntnis zu setzen und mit ihm {iber geplante
Aktionen zu beraten. Gegebenenfalls arbeiten die Mitgliedstaaten zu-
sammen, um die Vorgehensweisen bei einer gemeinsamen Aktion mit-
einander abzustimmen.

Jeder Mitgliedstaat ergreift die erforderlichen Maflnahmen, damit die
Meldungen, die die Schiffe ihm gemiB Artikel 17 zu {ibermitteln haben,
vollstindig genutzt werden.

TITEL IV

FLANKIERENDE MASSNAHMEN

Artikel 22

Benennung und Veroffentlichung einer Liste von zustindigen
Stellen

(1)  Die Mitgliedstaaten benennen die zustindigen Behorden, die Ha-
fenbehorden und Kiistenstationen, denen die in dieser Richtlinie vor-
gesehenen Meldungen zu iibermitteln sind.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Seeverkehrsbranche in
geeigneter Form, insbesondere durch nautische Bekanntmachungen,
tiber die gemédl Absatz 1 benannten Behorden und Stationen, gegebe-
nenfalls auch iiber das geografische Gebiet, fiir das sie zustdndig sind,
und {iber die Verfahren fiir die Ubermittlung der in dieser Richtlinie
vorgesehenen Informationen unterrichtet und regelméfig auf dem Lau-
fenden gehalten wird.

(3) Die Mitgliedstaaten iibermitteln der Kommission eine Aufstellung
der geméll Absatz 1 benannten Behorden und Stationen und die vor-
genommenen Aktualisierungen.

Artikel 22a
SafeSeaNet
(1) Die Mitgliedstaaten fiihren nationale oder lokale Seeverkehrs-

informations-Managementsysteme ein, um die Verarbeitung der in die-
ser Richtlinie genannten Informationen sicherzustellen.
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(2) Die gemiB Absatz 1 eingefiihrten Systeme ermdglichen eine ope-
rative Nutzung der erfassten Informationen und erfiillen insbesondere
die in Artikel 14 festgelegten Bedingungen.

(3) Um einen ordnungsgeméfen Austausch der in dieser Richtlinie
genannten Informationen zu gewihrleisten, stellen die Mitgliedstaaten
sicher, dass die nationalen oder lokalen Systeme, die zur Erfassung,
Verarbeitung und Speicherung der in dieser Richtlinie aufgefiihrten In-
formationen eingefiihrt werden, an das SafeSeaNet angebunden werden
konnen. Die Kommission gewihrleistet, dass das SafeSeaNet rund um
die Uhr betriebsbereit ist. Die Beschreibung und die Grundsdtze von
SafeSeaNet sind in Anhang III festgelegt. Siche auch Abdnderungen zu
Anhang III.

(4)  Unbeschadet des Absatzes 3 stellen die Mitgliedstaaten bei Uber-
einkommen innerhalb der Gemeinschaft oder im Rahmen grenziibergrei-
fender, interregionaler oder transnationaler Projekte innerhalb der
Gemeinschaft sicher, dass die entwickelten Informationssysteme oder
-netze den Anforderungen dieser Richtlinie geniigen und mit dem Sa-
feSeaNet kompatibel und verbunden sind.

Artikel 23

Zusammenarbeit zwischen den  Mitgliedstaaten und der
Kommission

Die Mitgliedstaaten und die Kommission arbeiten zur Verwirklichung
folgender Ziele zusammen:

a) bestmogliche Nutzung von gemél dieser Richtlinie gemeldeten In-
formationen, einschlieBlich des Aufbaus geeigneter Telematikverbin-
dungen zwischen Kiistenstationen und Hafenbehérden zum Aus-
tausch von Daten iiber Schiffsbewegungen, Voraussagen iiber das
Eintreffen von Schiffen in den Héfen sowie Informationen iiber
ihre Ladung;

b) Ausbau und Verbesserung der Effizienz von Telematikverbindungen
zwischen den Kiistenstationen der Mitgliedstaaten zur Verbesserung
der Kenntnis des Verkehrsgeschehens und der Uberwachung von
Schiffen auf der Durchfahrt sowie nach Mdoglichkeit Harmonisierung
und Vereinfachung der von fahrenden Schiffen angeforderten Mel-
dungen;

¢) Erweiterung des Einzugsbereichs und/oder Aktualisierung des ge-
meinschaftlichen Uberwachungs- und Informationssystems fiir den
Schiffsverkehr im Hinblick auf eine verbesserte Identifizierung und
Uberwachung von Schiffen, unter Beriicksichtigung der Entwicklun-
gen in den Informations- und Kommunikationstechnologien. Zu die-
sem Zweck arbeiten die Mitgliedstaaten und die Kommission zusam-
men, um bei Bedarf verbindliche Schiffsmeldesysteme, obligatori-
sche Schiffsverkehrsdienste und geeignete Systeme der Schiffswege-
fiihrung einzufithren, die der IMO zur Genehmigung unterbreitet
werden sollen. Ferner arbeiten sie innerhalb der betreffenden regio-
nalen oder internationalen Gremien an der Entwicklung von Syste-
men zur Fernidentifizierung und -verfolgung von Schiffen
zusammen;

d) gegebenenfalls Erstellung von konzertierten Pldnen fiir die Auf-
nahme von Schiffen in Seenot;

e) Sicherstellung der Anbindung und der Interoperabilitét der nationalen
Systeme, die zur Verwaltung der im Anhang aufgefiihrten Informa-
tionen genutzt werden, sowie Ausbau und Aktualisierung des Safe-
SeaNet.
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Artikel 23a

Verarbeitung und Verwaltung der Informationen iiber die
Sicherheit im Seeverkehr

(1) Die Kommission stellt im Bedarfsfall die Verarbeitung und die
Nutzung der gemif dieser Richtlinie erfassten Informationen sowie de-
ren Weiterleitung an die von den Mitgliedstaaten benannten Behdrden
sicher.

(2) Die Kommission trigt gegebenenfalls zur Entwicklung und zum
Funktionieren der Systeme fiir die Erfassung und Verbreitung von Da-
ten, die die Sicherheit im Seeverkehr betreffen, bei, insbesondere durch
das System ,,Equasis“ oder durch andere gleichwertige 6ffentliche Sys-
teme.

Artikel 24

Vertraulichkeit der Informationen

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen nach MaB3gabe der gemeinschaftli-
chen und innerstaatlichen Rechtsvorschriften die erforderlichen Mafinah-
men, um die Vertraulichkeit der ihnen gemdf dieser Richtlinie {iber-
mittelten Informationen sicherzustellen, und verwenden diese Informa-
tionen nur gemdf dieser Richtlinie.

(2) Die Kommission priift mogliche Probleme auf dem Gebiet der
Netz- und Informationssicherheit und schligt geeignete Anderungen zu
Anhang III zur Verbesserung der Netzsicherheit vor.

Artikel 25

Kontrolle der Durchfiihrung dieser Richtlinie und Sanktionen

(1) Die Mitgliedstaaten fithren regelmidfige Kontrollen und andere
MaBnahmen durch, die erforderlich sind, um das Funktionieren der
fiir die Zwecke dieser Richtlinie eingerichteten Telematiksysteme an
Land und insbesondere ihre Fahigkeit, 24 Stunden tiglich geméal den
Artikeln 13 und 15 iibermittelte Informationen unverziiglich zu emp-
fangen und zu senden, zu iiberpriifen.

(2) Die Mitgliedstaaten legen ein System von Sanktionen fest, die bei
einem Versto3 gegen die einzelstaatlichen Vorschriften zur Umsetzung
dieser Richtlinie zu verhéingen sind, und treffen alle notwendigen MafB-
nahmen, um deren Anwendung zu gewdhrleisten. Die Sanktionen miis-
sen wirksam, verhéltnisméBig und abschreckend sein.

(3) Die Mitgliedstaaten informieren unverziiglich den Flaggenstaat
und jeden anderen betroffenen Staat {iber die MaBnahmen, die sie ge-
miB den Artikeln 16 und 19 sowie gemill Absatz 2 dieses Artikels
gegen Schiffe unter anderer Flagge als der des betreffenden Mitglied-
staats ergreifen.

(4)  Stellt ein Mitgliedstaat bei einem Vorkommnis oder einem Unfall
auf See gemdlB Artikel 19 fest, dass das Unternehmen nicht in der Lage
war, eine Verbindung mit dem Schiff oder mit den betroffenen Kiisten-
stationen herzustellen oder aufrechtzuerhalten, so unterrichtet er dariiber
den Staat, der das ISM-Zeugnis iiber die Erfiillung der einschldgigen
Vorschriften und das zugehorige Zeugnis iiber die Organisation von
Sicherheitsmafinahmen ausgestellt hat oder in dessen Namen sie aus-
gestellt wurden.
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Deutet die Schwere des Ausfalls auf einen erheblichen Konformitéts-
mangel in der Funktionsweise des Sicherheitsmanagementsystems eines
in einem Mitgliedstaat ansdssigen Unternehmens hin, so ergreift der
Mitgliedstaat, der dem Schiff das Zeugnis iiber die Erfiillung der ein-
schldgigen Vorschriften oder das Zeugnis iiber die Organisation von
SicherheitsmaBnahmen ausgestellt hat, sofort die erforderlichen Maf3-
nahmen gegeniiber dem betroffenen Unternechmen im Hinblick auf die
Entziehung des Zeugnisses iiber die Erflillung der einschlagigen Vor-
schriften und des zugehdrigen Zeugnisses iiber die Organisation von
SicherheitsmaBnahmen.

Artikel 26

Evaluierung

(1)  Die Mitgliedstaaten berichten der Kommission bis zum 5. Februar
2007 iiber die Fortschritte bei der Durchfiihrung dieser Richtlinie, ins-
besondere der Artikel 9, 10, 18, 20, 22, 23 und 25. Sie berichten der
Kommission bis zum 31. Dezember 2009 iiber die vollstindige Durch-
fithrung dieser Richtlinie.

(2)  Auf der Grundlage der in Absatz 1 genannten Berichte berichtet
die Kommission dem Europdischen Parlament und dem Rat jeweils
sechs Monate spiter iiber die Durchfiihrung dieser Richtlinie. In ihrem
Bericht stellt die Kommission fest, ob und inwieweit die Bestimmungen
dieser Richtlinie, wie sie von den Mitgliedstaaten durchgefiihrt werden,
dazu beitragen, die Sicherheit und Effizienz des Seeverkehrs zu erhohen
und Umweltverschmutzungen durch Schiffe zu verhiiten.

(3) Die Kommission priift die Notwendigkeit und Durchfiihrbarkeit
von MafBinahmen auf Gemeinschaftsebene, einschlieBlich angemessener
Auflagen in Bezug auf Versicherung oder sonstige finanzielle Sicher-
heiten, um den Ausgleich von Kosten und Schédden, die aus der Auf-
nahme von Schiffen in Seenot entstanden sind, zu erleichtern.

Die Kommission unterrichtet das Europidische Parlament und den Rat
bis zum 5. Februar 2007 iiber die Ergebnisse dieser Priifung.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 27

Anderungen

(1) Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, im Rahmen des
in Artikel 2 festgelegten Geltungsbereichs dieser Richtlinie gemal Ar-
tikel 27a delegierte Rechtsakte zur Anderung der Verweise auf Rechts-
akte der Union und der IMO in dieser Richtlinie sowie der Begriffs-
bestimmungen in Artikel 3 und der Anhdnge zu erlassen, um sie an
Bestimmungen des Unionsrechts oder des internationalen Rechts an-
zupassen, die angenommen oder gedndert worden oder in Kraft getreten
sind.

(2) Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, im Rahmen des
in Artikel 2 festgelegten Geltungsbereichs dieser Richtlinie gemal Ar-
tikel 27a delegierte Rechtsakte zu erlassen, um die Anhénge I, III und
IV unter Beriicksichtigung des technischen Fortschritts und der mit
dieser Richtlinie gesammelten Erfahrungen zu dndern.
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Artikel 27a

Ausiibung der Befugnisiibertragung

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kom-
mission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen iibertra-
gen.

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemal3 Artikel 27
wird der Kommission fiir einen Zeitraum von fiinf Jahren ab dem
26. Juli 2019 iibertragen. Die Kommission erstellt spitestens neun Mo-
nate vor Ablauf des Zeitraums von fiinf Jahren einen Bericht iiber die
Befugnisiibertragung. Die Befugnisiibertragung verldngert sich still-
schweigend um Zeitrdume gleicher Lénge, es sei denn, das Europdische
Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verldngerung spi-
testens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums.

(3) Die Befugnisiibertragung gemél Artikel 27 kann vom Européi-
schen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Be-
schluss iiber den Widerruf beendet die Ubertragung der in diesem Be-
schluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veroffent-
lichung im Amtsblatt der Europdischen Union oder zu einem im Be-
schluss iiber den Widerruf angegebenen spéteren Zeitpunkt wirksam.
Die Giiltigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind,
wird von dem Beschluss tiber den Widerruf nicht beriihrt.

(4)  Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kom-
mission die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverstén-
digen im Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom
13. April 2016 tber bessere Rechtsetzung () enthaltenen Grundsétzen.

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlésst, {iber-
mittelt sie ihn gleichzeitig dem Europidischen Parlament und dem Rat.

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemal Artikel 27 erlassen wurde,
tritt nur in Kraft, wenn weder das Europdische Parlament noch der Rat
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Ubermittlung dieses
Rechtsakts an das Europdische Parlament und den Rat Einwénde er-
hoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Européische Par-
lament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie
keine Einwénde erheben werden. Auf Initiative des Europdischen Par-
laments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verldngert.

Artikel 29

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis zum 5.
Februar 2004 nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverziiglich
davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in
den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen
Veroffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln
die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der in-
nerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richt-
linie fallenden Gebiet erlassen.

() ABL L 123 vom 12.5.2016, S. 1.
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Artikel 30

Die Richtlinie 93/75/EWG wird zum 5. Februar 2004 aufgehoben.

Artikel 31

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Verdffentlichung im Amtsblatt der
Europdischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 32

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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ANHANG 1

LISTE DER ZU UBERMITTELNDEN INFORMATIONEN

. Nach Artikel 4 zu iibermittelnde Informationen — Allgemeine Informa-

tionen

a) Identifikation des Schiffes (Name, Rufzeichen, IMO-Kennnummer oder
MMSI-Nummer);

b) Bestimmungshafen;

¢) Voraussichtliche Zeit der Ankunft im Bestimmungshafen oder an der
Lotsenstation entsprechend den Vorschriften der zustindigen Behorde
und voraussichtliche Zeit des Auslaufens aus diesem Hafen;

d) Gesamtzahl der an Bord befindlichen Personen.

. Zu iibermittelnde Informationen gemifi Artikel 12 — Ladungsinforma-

tionen

a) Genaue technische Bezeichnung der gefahrlichen oder umweltschédlichen
Giiter, gegebenenfalls von den Vereinten Nationen zugeteilte
UNO-Nummern, nach IMDG-, IBC- und IGC-Codes bestimmte
IMO-Gefahrgutklasse und gegebenenfalls die fiir INF-Fracht erforderliche
Kategorie des Schiffes im Sinne der Regel VII/14.2, die Mengen an
solchen Giitern sowie, falls sie in anderen Beforderungseinheiten als
Tanks befordert werden, deren Identifikationsnummern;

b) Adresse, unter der detaillierte Informationen {iber die Ladung erhiltlich
sind.

. Zu iibermittelnde Informationen gemifl Artikel 13

A. Allgemeine Informationen

a) Identifikation des Schiffes (Name, Rufzeichen, IMO-Kennnummer
oder MMSI-Nummer);

b) Bestimmungshafen;

c) Fiir Schiffe, die einen in einem Mitgliedstaat gelegenen Hafen ver-
lassen: voraussichtliche Zeit des Auslaufens aus dem Abfahrtshafen
oder von der Lotsenstation entsprechend den Vorschriften der zustdn-
digen Behorde und voraussichtliche Zeit der Ankunft im Bestim-
mungshafen;

d) Fir Schiffe, die von einem aufBlerhalb der Gemeinschaft gelegenen
Hafen kommen und einen in einem Mitgliedstaat gelegenen Hafen
anlaufen: voraussichtliche Zeit der Ankunft im Bestimmungshafen
oder an der Lotsenstation entsprechend den Vorschriften der zustdndi-
gen Behorde;

e) Gesamtzahl der an Bord befindlichen Personen.

B. Ladungsinformationen

a) Genaue technische Bezeichnung der gefahrlichen oder umweltschadli-
chen Giiter, gegebenenfalls von den Vereinten Nationen zugeteilte
UNO-Nummern, nach IMDG-, IBC- und IGC-Codes bestimmte
IMO-Gefahrgutklasse und gegebenenfalls Kategorie des Schiffes im
Sinne des INF-Codes, die Mengen an solchen Giitern und ihr Auf-
bewahrungsort an Bord sowie, falls sie in anderen Beforderungsein-
heiten als Tanks beférdert werden, deren Identifikationsnummer;

b

~

Bestdtigung des Vorhandenseins einer Aufstellung, eines Verzeichnis-
ses oder eines Lageplans in geeigneter Form zur Angabe der an Bord
der Schiffe geladenen geféhrlichen oder umweltschédlichen Giiter im
Einzelnen oder ihres Aufbewahrungsorts im Schiff;

c) Adresse, unter der detaillierte Information iiber die Ladung erhiltlich
sind.
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vB

— A.

— B.
— C oder D.

. Informationen gemifl Artikel 5

Identifikation des  Schiffes (Name, Rufzeichen,
IMO-Kennnummer oder MMSI-Nummer);

Datum und Zeitpunkt;

Angabe der Position in Breiten- und Léngengraden oder
tatsdchliche Peilung und Entfernung von einer klar identi-
fizierten Landmarke in Seemeilen;

Kurs;
Geschwindigkeit;
Bestimmungshafen und voraussichtliche Ankunftszeit;

Ladung, und bei Vorhandensein von Gefahrgut an Bord,
Menge und IMO-Gefahrgutklasse;

Adresse zur Ubermittlung von Auskiinften iiber die La-
dung;

Gesamtzahl der an Bord befindlichen Personen;

Verschiedenes:

Merkmale und geschitzte Menge des Bunkertreibstoffs fiir
Schiffe mit iber 1 000 BRZ,

Navigationsstatus,

eine bzw. mehrere von dem betreffenden Anbieter aus-
gestellte und an Bord des Schiffes mitgefiihrte Versiche-
rungsbescheinigungen, mit denen der Nachweis einer Ver-
sicherung fiir Seeforderungen gemill Artikel 4 der Richt-
linie 2009/20/EG erbracht wird, sowie Haftpflichtbeschei-
nigungen, die ausgestellt wurden gemal

— dem Internationalen Ubereinkommen iiber die zivil-
rechtliche Haftung fiir Olverschmutzungsschiden von
1992 (Ubereinkommen iiber die zivilrechtliche Haftung
von 1992) in der gednderten Fassung,

— dem Internationalen Ubereinkommen iiber die zivil-
rechtliche Haftung flir Schidden durch Bunkerdlver-
schmutzung von 2001 (Bunkerdl-Ubereinkommen von
2001) und

— dem Internationalen Ubereinkommen von Nairobi_.ﬁber
die Beseitigung von Wracks von 2007 (Nairobi-Uber-
einkommen von 2007).

5. Der Kapitdn des Schiffes informiert unverziiglich die betroffene zustindige

Behorde oder Hafenbehérde iiber jede Anderung der gemiB diesem Anhang
gemeldeten Informationen.
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II.

1.

ANHANG 11

Vorschriften fiir Bordausriistungen

FISCHEREIFAHRZEUGE

Fischereifahrzeuge mit einer Gesamtlinge von mehr als 15 Metern miissen
mit einem automatischen Identifizierungssystem (AIS) nach Artikel 6a aus-
gerlistet sein; hierfiir gilt folgender Zeitplan:

— Fischereifahrzeuge mit einer Gesamtldnge von 24 Metern oder mehr, aber
weniger als 45 Metern: spétestens bis zum 31. Mai 2012;

— Fischereifahrzeuge mit einer Gesamtlange von 18 Metern oder mehr, aber
weniger als 24 Metern: spitestens bis zum 31. Mai 2013;

— Fischereifahrzeuge mit einer Gesamtldnge von 15 Metern oder mehr, aber
weniger als 18 Metern: spétestens bis zum 31. Mai 2014;

— neue Fischereifahrzeuge mit einer Gesamtlinge von mehr als 15 Metern
unterliegen der Mitfiihrungspflicht gemaB Artikel 6a ab dem 30. Novem-
ber 2010.

SCHIFFE AUF AUSLANDFAHRT

Fahrgastschiffe aller Abmessungen sowie alle anderen Schiffe als Fahrgast-
schiffe mit einer Bruttoraumzahl von 300 und dariiber, die auf Auslandfahrt
einen Hafen in einem Mitgliedstaat der Union anlaufen, miissen mit einem
automatischen Identifizierungssystem (AIS) ausgeriistet sein, das den tech-
nischen Normen und Leistungsnormen des SOLAS-Kapitels V entspricht.
Fahrgastschiffe aller Abmessungen sowie alle anderen Schiffe als Fahrgast-
schiffe mit einer Bruttoraumzahl von 3 000 und dariiber, die auf Ausland-
fahrt einen Hafen in einem Mitgliedstaat der Union anlaufen, miissen mit
einem Schiffsdatenschreiber (VDR) ausgeriistet sein, der den technischen
Normen und Leistungsnormen des SOLAS-Kapitels V entspricht. Fracht-
schiffe, die vor dem 1. Juli 2002 gebaut wurden, kénnen mit einem ver-
einfachten Schiffsdatenschreiber (S-VDR) ausgeriistet sein, der den im Ein-
klang mit dem SOLAS-Kapitel V erstellten technischen Normen und Leis-
tungsnormen entspricht.

SCHIFFE AUF INLANDFAHRT
Automatische Identifizierungssysteme (AIS)

Fahrgastschiffe aller Abmessungen sowie alle anderen Schiffe mit einer
Bruttoraumzahl von 300 oder dariiber, die sich auf Inlandfahrt befinden,
miissen mit einem automatischen Identifizierungssystem (AIS) ausgeriistet
sein, das den technischen Normen wund Leistungsnormen des
SOLAS-Kapitels V entspricht.

Schiffsdatenschreibersysteme (VDR-Systeme)

a) Fahrgastschiffe aller Abmessungen sowie andere Schiffe als Fahrgast-
schiffe mit einer Bruttoraumzahl von 3 000 und dariiber, die am oder
nach dem 1. Juli 2002 gebaut wurden und die sich auf Inlandfahrt be-
finden, miissen mit einem Schiffsdatenschreiber (VDR) ausgeriistet sein,
der den technischen Normen und Leistungsnormen des SOLAS-Kapitels
V entspricht.

b) Frachtschiffe mit einer Bruttoraumzahl von 3 000 und dariiber, die vor
dem 1. Juli 2002 gebaut wurden und die sich auf Inlandfahrt befinden,
miissen mit einem Schiffsdatenschreiber (VDR) oder mit einem verein-
fachten Schiffsdatenschreiber (S-VDR) ausgeriistet sein, der den tech-
nischen Normen und Leistungsnormen des SOLAS-Kapitels V entspricht.
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IV. AUSNAHMEN
1. Ausnahmen von der Verpflichtung zum Mitfiihren von AIS

a) Die Mitgliedstaaten konnen in der Inlandfahrt eingesetzte Fahrgastschiffe
von weniger als 15 m Léange oder 300 BRZ von der Anwendung der in
diesem Anhang enthaltenen Vorschriften in Bezug auf AIS ausnehmen.

b

=

Die Mitgliedstaaten konnen andere Schiffe als Fahrgastschiffe mit einer
Bruttoraumzahl von 300 und dariiber, jedoch unter 500, die ausschlieBlich
im Binnenverkehr eines Mitgliedstaates und auflerhalb von Routen einge-
setzt werden, die gewdhnlich von mit AIS ausgestatteten Schiffen befahren
werden, von den Vorschriften dieses Anhangs in Bezug auf das Mitfiihren
von AIS ausnehmen.

2. Ausnahmen von der Verpflichtung zum Mitfiihren eines VDR oder
S-VDR

Die Mitgliedstaaten kdnnen in folgenden Féllen Ausnahmen von der Ver-
pflichtung zum Mitfiihren eines VDR oder S-VDR genehmigen:

a) Fahrgastschiffe, die ausschlieBlich in anderen Seegebieten als denen fah-
ren, die unter Klasse A nach Artikel 4 der Richtlinie 2009/45/EG des
Européischen Parlaments und des Rates (') fallen, kénnen von der Ver-
pflichtung zum Mitfiithren eines VDR ausgenommen werden.

b) Vor dem 1. Juli 2002 gebaute andere Schiffe als Ro-Ro-Fahrgastschiffe
konnen von der Verpflichtung zum Mitfithren eines VDR ausgenommen
werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass der Anschluss eines VDR
an die vorhandene Ausriistung des Schiffes weder sinnvoll noch praktika-
bel ist.

¢) Vor dem 1. Juli 2002 gebaute Frachtschiffe auf Ausland- oder Inlandfahrt
konnen von der Verpflichtung zum Mitfiihren eines S-VDR ausgenommen
werden, wenn sie innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf der in
SOLAS-Kapitel V festgelegten Umsetzungsfrist auf Dauer aufler Dienst
gestellt werden.

(") ABL L 163 vom 25.6.2009, S. 1.
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ANHANG 111

ELEKTRONISCHE NACHRICHTEN UND DAS SYSTEM DER UNION

FUR

2.1.
2.1.1.

DEN AUSTAUSCH VON INFORMATIONEN FUR DIE
SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS (SAFESEANET)

Allgemeines Konzept und Gestaltung

Das System der Union fiir den Austausch von Informationen fiir die
Sicherheit des Seeverkehrs, SafeSeaNet, ermdglicht die Annahme, die
Speicherung, den Abruf und den Austausch von Informationen im Zu-
sammenhang mit der Sicherheit des Seeverkehrs, der Sicherheit der Héfen
und der Meere, der Meeresumwelt und der Effizienz des Seeverkehrs und
der Beforderung auf See.

Bei SafeSeaNet handelt es sich um ein spezialisiertes Netz, das einge-
richtet wurde, um den Austausch von Daten in elektronischer Form zwi-
schen den Mitgliedstaaten zu erleichtern und um der Kommission die
gemdll dem Unionsrecht erforderlichen Daten zu iibermitteln. Es setzt
sich aus einem Netz nationaler SafeSeaNet-Systeme in jedem Mitgliedstaat
und einem zentralen SafeSeaNet-System zusammen, das als Knotenpunkt
fungiert.

Das Netz der Union fiir den Austausch von Informationen fiir die Sicher-
heit des Seeverkehrs verbindet alle in Einklang mit dieser Richtlinie einge-
richteten nationalen SafeSeaNet-Systeme und umfasst das zentrale
SafeSeaNet-System.

Verwaltung, Betrieb, Weiterentwicklung und Pflege
Zustdndigkeiten
Nationale SafeSeaNet-Systeme

Die  Mitgliedstaaten  errichten und  pflegen ein  nationales
SafeSeaNet-System, das den Austausch von Daten iiber den Seeverkehr
zwischen berechtigten Benutzern ermdglicht, und das einer zustindigen
nationalen Behorde unterstellt ist.

Die zustindige nationale Behorde ist fiir die Verwaltung des nationalen
Systems verantwortlich; dies umfasst die Koordinierung der Datenemp-
fanger und Datenlieferanten auf nationaler Ebene sowie die Verantwortung
fiir die Zuteilung von UN/LOCODESs und fiir die Errichtung und Wartung
der erforderlichen nationalen IT-Infrastruktur und der in der in Ab-
schnitt 2.3 genannten Dokumentation zur Schnittstellen- und Funktionen-
ansteuerung (IFCD) beschriebenen Verfahren.

Das nationale SafeSeaNet-System ermoglicht die Verbindung aller berech-
tigten Benutzer unter der Aufsicht der zustdndigen nationalen Behorde und
kann identifizierten an der Schifffahrt Beteiligten (Schiffseigner, Agenten,
Kapiténe, Versender u. a.) zugénglich gemacht werden, wenn die zustin-
dige nationale Behorde dazu die Genehmigung erteilt, insbesondere um
die Vorlage und den Empfang von Berichten geméf dem Unionsrecht auf
elektronischem Weg zu erleichtern.

. Zentrales SafeSeaNet-System

Die Kommission ist in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten fiir die
Verwaltung und die Weiterentwicklung des zentralen SafeSeaNet-Systems
auf Entscheidungsebene und fiir die Aufsicht iiber das SafeSeaNet-System
zustindig, wihrend, in Ubereinstimmung mit Verordnung (EG)
Nr. 1406/2002 des Europdischen Parlaments und des Rates ('), die Agen-
tur fir die Sicherheit des Seeverkehrs in Zusammenarbeit mit den Mit-
gliedstaaten und der Kommission verantwortlich ist fiir:

— die technische Umsetzung und Dokumentation des SafeSeaNet,

— Entwicklung, Einsatz und Integration der elektronischen Nachrichten
und Daten sowie die Instandhaltung der Schnittstellen mit dem zen-
tralen SafeSeaNet-System, einschlieBlich per Satellit erfasster
AlIS-Daten, und den verschiedenen in dieser Richtlinie genannten In-
formationssystemen und nach Nummer 3.

(") Verordnung (EG) Nr. 1406/2002 des Europdischen Parlaments und des Rates vom

217.

Juni 2002 zur Errichtung einer Europdischen Agentur fiir die Sicherheit des See-

verkehrs (ABL. L 208 vom 5.8.2002, S. 1).
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2.2.

2.3.

Das zentrale SafeSeaNet-System, das als Knotenpunkt fungiert, verbindet
alle nationalen SafeSeaNet-Systeme und schafft die erforderliche
IT-Infrastruktur und -Verfahren, wie in der in Abschnitt 2.3 genannten
IFCD beschrieben.

Verwaltungsgrundsdtze

Die Kommission setzt eine hochrangige Lenkungsgruppe aus Vertretern
der Mitgliedstaaten und der Kommission ein, die selbst ihre Geschéfts-
ordnung festlegt und der folgende Befugnisse iibertragen werden:

— Vorlage von Empfehlungen zur Verbesserung der Effizienz und der
Sicherheit des Systems,

— Vorlage geeigneter Leitlinien fiir die Weiterentwicklung des Systems,

— Unterstiitzung der Kommission bei der Uberpriifung der Leistung des
Systems,

— Vorlage geeigneter Leitlinien fiir die Weiterentwicklung der interoper-
ablen Plattform fiir den Datenaustausch, die Informationen aus dem
SafeSeaNet-System und Informationen aus den anderen Informations-
systemen nach Nummer 3 zusammenfiihrt,

— Billigung der unter Nummer 2.3 genannten IFCD und ihrer zukiinfti-
gen Anderungen,

— Annahme von Leitlinien fiir die Erfassung und Verbreitung von Infor-
mationen tber das SafeSeaNet im Zusammenhang mit den von den
Mitgliedstaaten zur Durchfiihrung einschldgiger Aufgaben im Rahmen
dieser Richtlinie benannten zustidndigen Behorden,

— Kontakt zu anderen einschldgigen Gremien halten, insbesondere zur
Arbeitsgruppe fiir die Vereinfachung der Verwaltungsverfahren im
Seeverkehr und elektronischen Informationsdienste (Group on mari-
time administrative simplification and electronic information services).

Dokumentation zur Schnittstellen- und Funktionenansteuerung und tech-
nische Unterlagen

Die Kommission erarbeitet und unterhdlt in enger Zusammenarbeit mit
den Mitgliedstaaten eine Dokumentation zur Schnittstellen- und Funktio-
nenansteuerung (Interface and Functionalities Control Document —
IFCD).

In der IFCD werden ausfiihrlich die Leistungsanforderungen sowie die auf
die zentralen und nationalen Elemente des SafeSeaNet-Systems anwend-
baren Verfahren beschrieben, die notwendig sind, damit das einschldgige
Unionsrecht eingehalten werden kann.

Die IFCD enthélt Bestimmungen iiber
— Leitlinien iiber die Zugangsrechte fiir das Datenqualititsmanagement,

— die Integration von Daten nach Nummer 3 und ihre Verbreitung iiber
das SafeSeaNet-System,

— betriebliche Verfahren fiir die Agentur und die Mitgliedstaaten, in
denen die Kontrollmechanismen fiir die Datenqualitit des SafeSeaNet
festgelegt sind,

— Sicherheitsspezifikationen fiir die Ubertragung von Daten und den
Datenaustausch und

— das Informationsarchiv auf der nationalen und der zentralen Ebene.

In der IFCD werden die Art der Speicherung und die Verfiigbarkeit von
Informationen {iiber gefahrliche oder umweltschéddliche Giiter im Zusam-
menhang mit Liniendiensten, fiir die gemdl Artikel 15 eine Ausnahme
gewihrt wurde, mitgeteilt.

Technische Unterlagen im Zusammenhang mit SafeSeaNet, wie zum Bei-
spiel einheitliche Datenaustauschformate, Interoperabilitit mit anderen
Systemen und Anwendungen, Benutzerhandbiicher, Spezifikationen in Be-
zug auf die Netzsicherheit und Referenzdatenbanken zur Unterstiitzung der
Meldepflichten, werden von der Agentur in Zusammenarbeit mit den Mit-
gliedstaaten erarbeitet und unterhalten.
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3. Austausch und gemeinsame Nutzung von Daten

Das System verwendet Industrienormen, und es ist in der Lage, mit 6ffent-
lichen und privaten Systemen in Wechselwirkung einzutreten, die dazu
benutzt werden, im Rahmen von SafeSeaNet Informationen zu erstellen,
bereitzustellen oder zu empfangen.

Die Kommission und die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um die
Durchfiihrbarkeit und die Entwicklung von Funktionen zu untersuchen,
die so weit wie moglich sicherstellen werden, dass die Datenlieferanten,
einschlieBlich der Kapitine, Schiffseigner, der Agenten, der Betreiber, der
Versender und der zustdndigen Behorden, die Informationen nur einmal
ibermitteln miissen, unter angemessener Beriicksichtigung der in der
Richtlinie 2010/65/EG des Europdischen Parlaments und des Rates (')
und anderen einschlidgigen Rechtsvorschriften der Union niedergelegten
Verpflichtungen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die iibermittelten
Informationen in allen einschldgigen Berichterstattungs-, Meldungs-,
Informationsaustauschs- und VTMIS-(Vessel Traffic Management and In-
formation System)-Systemen zur Benutzung zugénglich sein werden.

Die Mitgliedstaaten entwickeln und unterhalten die Mitgliedstaaten die zur
elektronischen  Ubertragung von Daten in das und aus dem
SafeSeaNet-System erforderlichen Schnittstellen.

Das zentrale SafeSeaNet dient der Verbreitung elektronischer Nachrichten
und von Daten, die gemil dieser Richtlinie und u. a. folgenden einschla-
gigen Rechtsvorschriften der Union ausgetauscht oder gemeinsam genutzt
werden:

— Richtlinie 2000/59/EG des Europiischen Parlaments und des Rates
vom 27. November 2000 iiber Hafenauffangeinrichtungen fiir Schiffs-
abfille und Ladungsriickstinde (?) in Bezug auf Artikel 12 Absatz 3,

— Richtlinie 2005/35/EG des Europiischen Parlaments und des Rates
vom 7. September 2005 iiber die Meeresverschmutzung durch Schiffe
und die Einfithrung von Sanktionen, einschlieflich strafrechtlicher
Sanktionen, fiir Verschmutzungsdelikte (}), in Bezug auf Artikel 10,

— Richtlinie 2009/16/EG des Europiischen Parlaments und des Rates
vom 23. April 2009 iiber die Hafenstaatkontrolle (), in Bezug auf
Artikel 24,

— Richtlinie 2010/65/EU, soweit Artikel 6 Anwendung findet.

Durch den Betrieb des SafeSeaNet-Systems sollte die Errichtung des eu-
ropdischen Seeverkehrsraums ohne Grenzen erleichtert werden.

In den Fillen, in denen nach international vereinbarten Regeln die Wei-
terleitung von LRIT-Informationen iiber Schiffe aus Drittlindern zuldssig
ist, werden SafeSeaNet-Netze genutzt, um die gemil Artikel 6b dieser
Richtlinie erhaltenen LRIT-Informationen unter den Mitgliedstaaten bei
Einhaltung eines angemessenen Sicherheitsniveaus zu verbreiten.

4. Sicherheit und Zugangsrechte

Das zentrale SafeSeaNet-System und die nationalen SafeSeaNet-Systeme
entsprechen den Anforderungen dieser Richtlinie iiber die Vertraulichkeit
der Informationen sowie den Sicherheitsgrundsitzen und -spezifikationen,
die in der IFCD beschrieben sind, insbesondere in Bezug auf Zugangs-
rechte.

Die Mitgliedstaaten benennen alle Benutzer, denen im Einklang mit der
IFCD eine Rolle und Zugangsrechte zugeteilt werden.

(") Richtlinie 2010/65/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober

2010 iber Meldeformalititen fiir Schiffe beim Einlaufen in und/oder Auslaufen aus
Hifen der Mitgliedstaaten und zur Aufhebung der Richtlinie 2002/6/EG (ABI. L 283
vom 29.10.2010, S. 1).

(®» ABI. L 332 vom 28.12.2000, S. 81.

(®) ABIL. L 255 vom 30.9.2005, S. 11.

() ABL. L 131 vom 28.5.2009, S. 57.
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ANHANG 1V

Mafinahmen, die den Mitgliedstaaten im Falle einer Gefahr fiir die
Seeverkehrssicherheit oder die Umwelt zur Verfiigung stehen

(in Anwendung von Artikel 19 Absatz 1)

Wenn infolge eines ein Schiff betreffenden Vorkommnisses oder von Umstanden
der in Artikel 17 beschriebenen Art die zustindige Behorde des betroffenen
Mitgliedstaates im Rahmen des internationalen Rechts zu der Auffassung gelangt,
dass es notwendig ist, eine schwere und unmittelbare Gefahr, die fiir seine Kiiste
oder die damit zusammenhangenden Interessen sowie fiir die Sicherheit anderer
Schiffe, der Besatzungen, Fahrgiéste oder von Personen an Land droht, abzuwen-
den, zu mildern oder zu beseitigen oder die Meeresumwelt zu schiitzen, kann
diese Behorde insbesondere

a) die Bewegungen des Schiffes beschranken oder ihm eine bestimmte Fahrt-
route auferlegen. Diese Anforderung beriihrt nicht die Verantwortung des
Kapitans fiir die Sicherheit bei der Fithrung seines Schiffes;

b) den Kapitén des Schiffes offiziell warnen, damit er die Gefdhrdung der Um-
welt oder der Seeverkehrssicherheit abstellt;

c) ein Bewertungskommando an Bord absetzen, das die Gefahr einschétzt, den
Kapitén bei der Bereinigung der Lage unterstiitzt und die zustdndige Kiisten-
station auf dem Laufenden hilt;

d) im Falle einer unmittelbar drohenden Gefahr den Kapitin anweisen, einen
Notliegeplatz anzulaufen, oder das Lotsen oder Abschleppen des Schiffes
anordnen.

Wird ein Schiff im Rahmen eines Schlepp- oder Bergungsvertrags geschleppt,
konnen die von der zustdndigen Behorde eines Mitgliedstaats nach den Buch-
staben a und d ergriffenen Maflnahmen auch fiir die beteiligten Hilfs-, Bergungs-
und Schleppdienste gelten.



	Konsolidierter Text: Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des Ratesvom 27. Juni 2002
	Geändert durch:
	Berichtigt durch:

	Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2002 über die Einrichtung eines gemeinschaftlichen Überwachungs- und Informationssystems für den Schiffsverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 93/75/EWG des Rates
	Artikel 1 Ziel
	Artikel 2 Geltungsbereich
	Artikel 3 Begriffsbestimmungen
	TITEL I
	MELDUNG UND ÜBERWACHUNG VON SCHIFFEN
	Artikel 4 Anmeldung vor dem Einlaufen in Häfen der Mitgliedstaaten
	Artikel 5 Überwachung von Schiffen, die in das Gebiet von verbindlichen Schiffsmeldesystemen einlaufen
	Artikel 6 Verwendung automatischer Identifizierungssysteme
	Artikel 6a Verwendung automatischer Identifizierungssysteme�(AIS) durch Fischereifahrzeuge
	Artikel 6b Einsatz von Systemen der Fernidentifizierung und -verfolgung von Schiffen�(LRIT)
	Artikel 7 Nutzung der Schiffswegeführung
	Artikel 8 Überwachung der Beachtung der Schiffsverkehrsdienste durch die Schiffe
	Artikel 9 Infrastrukturen für Schiffsmeldesysteme, System der Schiffswegeführung und Schiffsverkehrsdienste
	Artikel 10 Schiffsdatenschreiber-Systeme


	TITEL II
	MELDUNG VON GEFÄHRLICHEN ODER UMWELTSCHÄDLICHEN GÜTERN AN BORD VON SCHIFFEN�(GEFAHRGUT)
	Artikel 12 Für die Beförderung von gefährlichen Gütern erforderliche Informationen
	Artikel 13 Meldung von an Bord beförderten gefährlichen oder umweltschädlichen Gütern
	Artikel 14 Elektronischer Datenaustausch unter den Mitgliedstaaten
	Artikel 15 Ausnahmen


	TITEL III
	ÜBERWACHUNG VON RISIKOSCHIFFEN UND MAßNAHMEN BEI VORKOMMNISSEN UND UNFÄLLEN AUF SEE
	Artikel 16 Übermittlung von Informationen über bestimmte Schiffe
	Artikel 17 Meldung von Vorkommnissen und Unfällen auf See
	Artikel 18 Maßnahmen im Falle außergewöhnlich schlechter Wetterbedingungen
	Artikel 18a Maßnahmen im Falle eisgangbedingter Risiken
	Artikel 19 Maßnahmen bei Vorkommnissen oder Unfällen auf See
	Artikel 20 Für die Aufnahme von auf Hilfe angewiesenen Schiffen zuständige Behörde
	Artikel 20a Pläne für die Aufnahme von auf Hilfe angewiesenen Schiffen
	Artikel 20b Entscheidung über die Aufnahme von Schiffen
	Artikel 20c Sicherheitsleistung und Ausgleichszahlungen
	Artikel 20d Überprüfung durch die Kommission
	Artikel 21 Unterrichtung der Betroffenen


	TITEL IV
	FLANKIERENDE MASSNAHMEN
	Artikel 22 Benennung und Veröffentlichung einer Liste von zuständigen Stellen
	Artikel 22a SafeSeaNet
	Artikel 23 Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission
	Artikel 23a Verarbeitung und Verwaltung der Informationen über die Sicherheit im Seeverkehr
	Artikel 24 Vertraulichkeit der Informationen
	Artikel 25 Kontrolle der Durchführung dieser Richtlinie und Sanktionen
	Artikel 26 Evaluierung

	SCHLUSSBESTIMMUNGEN
	Artikel 27 Änderungen
	Artikel 27a Ausübung der Befugnisübertragung
	Artikel 29
	Artikel 30
	Artikel 31
	Artikel 32


	ANHANG I  LISTE DER ZU ÜBERMITTELNDEN INFORMATIONEN
	ANHANG II Vorschriften für Bordausrüstungen
	ANHANG III ELEKTRONISCHE NACHRICHTEN UND DAS SYSTEM DER UNION FÜR DEN AUSTAUSCH VON INFORMATIONEN FÜR DIE SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS�(SAFESEANET)
	ANHANG IV 


